
FICHE AMENDEMENT

Proposition d’amendement à l’Article: Partie II, Article 14a - nouveau

Déposée par Monsieur: Joachim Wuermeling

Qualité: Alternate

Texte du Praesidium Amendement proposé

Das Europäische Parlament und der Rat
können nach dem Gesetzgebungsver-
fahren Rahmengesetze zur
Rechtsangleichung und zur Schaffung
von europäischen Rechtstiteln im
gewerblichen Rechtsschutz  und
Urheberrecht  sowie zur Schaffung
europäischer Gesellsachften erlassen.

Begründung:

Eine Kompetenz der Europäischen Union sollte dabei im Bereich des gemeinschaftsweiten

gewerbliche Rechtsschutzes geschaffen werden. Bisher wurden gemeinschaftliche Rechtstitel wie

die Gemeinschaftsmarke auf Art. 308 EGV gestützt. Dasselbe gilt für europäische Gesellschaften

wie die Aktiengesellschaft.

Auch dem Urheberrecht kommt angesichts der häufig gemeinschaftsweiten Verbreitung und damit

Gefährdung von schöpferischen Werken besonders oft grenzüberschreitende Bedeutung zu. Die

Gemeinschaft hat sich auch hier häufig gesetzgeberisch betätigt (vgl. etwa Richtlinie 92/100/EWG

des Rates vom 19. November 1992 um Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem

Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums (ABl. Nr. L 346 vom

27. November 1992, S. 61); nahezu sämtliche Änderungen des Urheberrechts in neuerer Zeit gehen

auf Gemeinschaftsrecht zurück.


